
Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 25. Mai 2016 

Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

B e t r . :  Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (Wirt-
schaftsförderung) 

Am D o n n e r s t a g ,  dem 02.06.2016, um 19:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rat-
hauses die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförde-
rung) statt. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Vergleich im Verwaltungsstreitverfahren Stadt ./. Land Hessen (Hess. VGH 2 A 
138/15) betreffend Sanierungsanordnung nach Bundesbodenschutzgesetz für 
ehemalige Chem. Reinigung, Rathausstr. 33 und Revisionsschacht 542 im städ-
tischen Straßengrundstück 

2. Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschafts-
förderung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im 
Rahmen der Schuldenoptimierung 

3. Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deutscher Kaiser";  
Verkauf 

4. Verschiedenes 

 
TOP 3 soll in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden. 
 

Viernheim, den 25. Mai 2016 

Der Vorsitzende  

gez.: Dr. Jörn Ritterbusch 
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Protokoll-Nr. 2/2016    Viernheim, den 03.06.2016 

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf D o n n e r s t a g , den 02.06.2016,  um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses anberaumten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-

förderung) waren erschienen: 

VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG): 

CDU: Ergler, Volker Stv. 
 Gutperle, Jürgen Ehrenstv.  
 Schübeler, Norbert Stv.  Stellv. für Stve. Käser 
 Winkler, Christoph Stv. 

SPD:  Atris, Hussein Stv. 
 Rihm, Dieter Stv.  
 Dr. Ritterbusch, Jörn Stv.  Vorsitzender 

UBV: Bleiholder, Rolf Stv. 
 Dr. Stülpner, Henrik Stv. 

GRÜNE: Klee, Wolfgang Stv.  Stellv. für Ehrenstv. Winkenbach 

FDP: Kammer, Bernhard Stv. 

 
BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 2 HGO): 

Kempf, Ralf Stv.  (WGV) 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 

Kempf, Bastian Stv. 
Benz, Walter Stv. 
Bleiholder, Urte Stv. 
Nordmann, Rolf Stv. 

VOM MAGISTRAT: 

Baaß, Matthias  Bürgermeister 
Bolze, Jens  1. Stadtrat 
Vanli, Hayrettin  Stadtrat 

VOM AUSLÄNDERBEIRAT 

 Kurt, Gönül Ausländerbeiratsmitglied 

VON DER VERWALTUNG: 

 Fleischer, Michael Hauptamt 
 Schneider, Reiner BVLA 
 Emilsson, Runar KuBuS / Musikschule 

ALS SCHRIFTFÜHRER: 

 Haas, Philipp Oberinspektor 

 -  -  -  -  
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Ausschussvorsitzender Dr. Jörn Ritterbusch eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßte 
alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest. 

Er schlug vor, den TOP 4 Verschiedenes und TOP 3 „Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deutscher 
Kaiser"; Verkauf“ zu tauschen sowie den neuen TOP 4 „Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deut-
scher Kaiser"; Verkauf“ wie vorgeschlagen in nicht-öffentlicher Sitzung zu beraten. 

Dagegen gab es keine Einwände. 

 -  -   

T A G E S O R D N U N G : 

1.  Vergleich im Verwaltungsstreitverfahren Stadt ./. Land Hessen (Hess. VGH 2 A 138/15) 
betreffend Sanierungsanordnung nach Bundesbodenschutzgesetz für ehemalige 
Chem. Reinigung, Rathausstr. 33 und Revisionsschacht 542 im städtischen Straßen-
grundstück 

2.  Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförde-
rung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen 
der Schuldenoptimierung 

(neu) 3.  Verschiedenes 
(neu) 4.  Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deutscher Kaiser";  

Verkauf 

 -  -   

1. Vergleich im Verwaltungsstreitverfahren Stadt ./. Land Hessen (Hess. 
VGH 2 A 138/15) betreffend Sanierungsanordnung nach Bundesbo-
denschutzgesetz für ehemalige Chem. Reinigung, Rathausstr. 33 und 
Revisionsschacht 542 im städtischen Straßengrundstück 

Bezug: Vorlage des Hauptamtes vom 19.05.2016 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß erläuterte die Vorlage. In den 80er-Jahren wurde eine Abstrom-
fahne der ehemaligen chem. Reinigung in der Rathausstr. 33 festgestellt. Da das Ab-
wasser über einen städtischen Kanal abgeleitet wurde, habe die Stadt nach Ansicht 
des Landes eine Mitverantwortung als Zustandsstörer. Der Magistrat habe sich da-
mals entschieden, dies nicht zu akzeptieren und gegen den Bescheid vorzugehen. 
Dies sei erfolgreich gewesen. Mittlerweile gehe man gegen den 2. Bescheid des Lan-
des vor. Nun liege ein Vergleichsvorschlag des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs 
vor. Danach werde die Stadt mit 20 % an den Kosten beteiligt (der Betrag sei außer-
dem gedeckelt). Der Hessische Städte- und Gemeindebund, der die Stadt von Anfang 
an vertreten habe, rate dazu, den Vergleich nicht zu widerrufen, da sonst die Gefahr 
bestehe, dass das Land einen dritten, nun rechtskonformen Bescheid für die Zukunft 
erlassen könne, der für die Stadt teurer werden könnte. Zudem habe man eine Rück-
stellung gebildet, die zur Zahlung aufgelöst werden könne. 

Stv. Rihm fragte, wie es weitergehe, wenn man den Vergleich nicht akzeptiere. 
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Herr Fleischer (Haupt- und Rechtsamtsleiter) erklärte, dass der Verwaltungsge-
richtshof dann eine Entscheidung fälle. Wahrscheinlich werde er die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts halten. Allerdings könne das Land dann einen rechtsicheren Be-
scheid für die Zukunft erlassen. 

Stv. Dr. Stülpner fragte, ob das Land ebenfalls widerrufen könne. 

Bürgermeister Baaß bestätigte dies. Es habe sicherlich bereits Überlegungen gege-
ben. 

Stv. Ergler sagte, dass man mit einem blauen Auge davonkomme, wenn man den 
Vergleich akzeptiere. Die tatsächlichen Kosten seien nicht abschätzbar. Man habe ein 
doppeltes Risiko, wenn man den Vergleich nicht annehme: Zum einen könnte man an 
den vergangenen Kosten beteiligt werden und zum anderen werde man an den tat-
sächlichen zukünftigen Kosten beteiligt.  

Auf Nachfrage von Stv. Ergler erklärte Bürgermeister Baaß, dass man Rückstellun-
gen in Höhe von 1,4 Mio. € gebildet habe, die den maximal zu zahlenden 1,6 Mio. € 
gegenüberstehen. Natürlich habe man dennoch Bauchschmerzen, da niemand in der 
Stadtverwaltung dafür verantwortlich sei. 

Stv. Rihm erklärte, dass auch das Land nicht Verursacher sei. Die Realität stelle sich 
nunmal so dar, dass man eine Teilschuld habe. Man habe nun die Möglichkeit, einen 
Schlussstrich zu ziehen. 

Stv. Winkler wunderte sich darüber, dass das Land nach einem ersten fehlerhaften 
Bescheid auch mit einem zweiten Bescheid vor Gericht zu scheitern drohe. Er fragte, 
warum es in der Vorlage unterschiedliche Angaben darüber gebe, wann die Maßnah-
men beendet seien (2030 und 2032). 

Herr Fleischer sagte, dass 2032 das „Worst Case“-Szenario sei. An der Deckelung 
des Viernheimer Anteils ändere sich aber nichts. 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordneten-Versammlung, den 
vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof am 15.03.2016 formulierten Vergleich nicht 
zu widerrufen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: Hauptamt, Kämmereiamt, Stadtwerke 

 
 

2. Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / 
Wirtschaftsförderung zum Abschluss von Krediten sowie von Zins-
sicherungsinstrumenten im Rahmen der Schuldenoptimierung 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 17.05.2016 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass sich das Gremium bislang bewährt habe, da man 
sehr kurzfristig Entscheidungen treffen müsse.  

Auf Nachfrage von Stv. Schübeler erklärte Stv. Ergler, dass die Entscheidungen in 
der Vergangenheit immer einstimmig getroffen wurden. 

Die Fraktionen benannten daraufhin ihre Vertreter sowie deren Stellvertreter. 

Beschluss: 
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Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung bestimmt wegen Neukonstituie-
rung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der 
Schuldenoptimierung folgende fünf ordentliche Mitglieder und fünf Vertreter, die diesen 
Aufgabenbereich wahrnehmen: 

Fraktion Mitglied Stellverteter 

CDU Volker Ergler Jürgen Gutperle 

SPD Dr. Jörn Ritterbusch Dieter Rihm 

UBV Dr. Henrik Stülpner Rolf Bleiholder 

Grüne Wolfgang Klee Manfred Winkenbach 

FDP Bernhard Kammer Ralf Jünemann 

 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: Kämmereiamt 

 
 

(neu) 3. Verschiedenes 

Es gab keine Wortmeldungen. 

 
TOP 4 wurde in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt. 

(neu) 4. Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deutscher Kaiser";  
Verkauf 

Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 26.04.2016 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) beschließt, dem Verkauf 
des Anwesens Bahnhofstr. 13 an XXX, zum Preis von XXX,- € zuzustimmen.   
Der auf die Stadt entfallende Kaufpreisanteil bemisst sich nach dem Miteigentums-
teil (382/1000) und beträgt somit XXX,- €. 
Die städtischen Rechte in Abt. II des Grundbuchs sind zur Löschung zu bewilligen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: BVLA, ASU 

 
 

ENDE DER SITZUNG: 19:35 Uhr 

 -  -  -  -  

 DER VORSITZENDE: DER SCHRIFTFÜHRER: 
 
 gez.: Dr. R i t t e r b u s c h gez.: H a a s 
 
 (Dr. Jörn Ritterbusch) (Philipp Haas) 

F.d.R.d.A. 
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Oberinspektor 



 

HuFA.Prot. Nr. 2/Sitzung vom 02.06.2016 

HuFA-Sitzung vom 02.06.2016 // Protokoll-Nr. 2/2016  

    I N H A L T S V E R Z E I C H N I S      

1.  Vergleich im Verwaltungsstreitverfahren Stadt ./. Land Hessen (Hess. VGH 2 A 138/15) 
betreffend Sanierungsanordnung nach Bundesbodenschutzgesetz für ehemalige 
Chem. Reinigung, Rathausstr. 33 und Revisionsschacht 542 im städtischen Straßen-
grundstück 

2.  Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförde-
rung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen 
der Schuldenoptimierung 

(neu) 3.  Verschiedenes 

(neu) 4.  Anwesen Bahnhofstr. 13, "Deutscher Kaiser";  
Verkauf 

 



TOP:         Viernheim, den 19.05.2016 

Federführendes Amt 

10 Hauptamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Fl 

Drucksache: VL-41-2016/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen: VGH-Sitzungsprotokoll vom 15.3.2016 sowie zugrundelie-
gendes Urteil des VerwG Darmstadt vom 30.10.2013 (Az: 6 
K 1717/11.DA) 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Hauptamt, Kämmereiamt, Stadtwerke 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

02.06.2016  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Vergleich im Verwaltungsstreitverfahren Stadt ./. Land Hessen (Hess. VGH 2 A 
138/15) betreffend Sanierungsanordnung nach Bundesbodenschutzgesetz für ehe-
malige Chem. Reinigung, Rathausstr. 33 und Revisionsschacht 542 im städtischen 
Straßengrundstück 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Viernheim empfiehlt –in Übereinstimmung mit 
dem Magistrat- der Stadtverordnetenversammlung, den vom Hessischen Verwaltungsge-
richtshof am 15.3.2016 formulierten Vergleich nicht zu widerrufen. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Bezug:  

Magistratssitzungen vom 14.4.1986, 17.2. + 21.12.1987, 9.1. + 20.2.1989, 10.4.1990, 
2.12.1991, 15.6.1993, 7.2., 21.3. + 10.4.1994, 20.2.1995, 7.5.1996, 16.5.2000, 1.10.2001, 
1.3.2004, 22.3.2010, 14.11. + 28.11.2011, 23.6.2014, 10.8.2015, 21.3.2016 u.a. 

Sitzungen des Ausschusses für Umwelt + Verkehr vom 26.3.1987, 27.1.1988, 26.6.1990, 
09.2.94 

Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.9.2006, 26.11.2007 und 22.1.2009 

Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung vom 30.1.1987, 13.11.1987, 25.11.2004 

Sitzungen des Kreistags Bergstraße vom 9.6.1986, 30.11.1988, 

Bürgerinformationsabend am 4.2.1992 
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Allen kommunalen Gremien wurde in den letzten 30 Jahren schon vielfach berichtet (siehe 
obige Aufzählung von Sitzungsterminen). 

Der seitens der Betriebsinhaber allzu großzügige Umgang mit Lösungsmitteln in der Che-
mischen Reinigung Bitsch, Rathausstraße 33 sowie über die ursächlich heute nicht mehr 
nachvollziehbare, massive Ansammlung derartiger LCKW (Leichtflüchtige Chlorkohlen-
wasserstoffe) auch im Revisionsschacht 542 der städtischen Kanalisation Rathausstraße 
wurde ausführlich dargestellt. 

Es bildete sich bekanntlich eine längere Abstromfahne verunreinigten Grundwassers in 
Richtung Mannheim. Das Land Hessen veranlasste seit Anfang der 90er Jahre deshalb 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die voraussichtlich noch bis 2032 andauern und 
insgesamt ca. 8 Mio. Euro kosten werden. Es schätzte den Verursachungsanteil der Stadt 
(= Anteil der LCKW aus dem städtischen Revisionsschacht 542 im Verhältnis zum Ge-
samtaufkommen an LCKW) auf weit mehr als 50%. 

Das Land beabsichtigte daher stets, die Kommune mit 50% an diesen Aufwendungen zu 
beteiligen. Die Stadt wehrte sich bis heute erfolgreich mit 3 Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht Darmstadt bzw. vor dem höchsten hessischen Verwaltungsgericht, dem Hes-
sVGH in Kassel, u.a. mit Hinweis auf die unverschuldet schlechte Haushaltslage. Dem 
stimmte das VerwG Darmstadt mit seiner juristisch bundesweit bedeutsamen Entschei-
dung vom 30.10.2013 zu.  

Die Entscheidung ist für jedermann im Internet zu finden. Sie führte zu einem längeren 
Aufsatz unseres HSGB-Rechtsvertreters Weber und eines Mitstreiters in der Fachzeit-
schrift NVwZ 2014, Seite 1618ff (Titel „Grenzen der kommunalen Zustandsstörerhaftung 
nach dem Bundesbodenschutzgesetz“) sowie erster Urteilskritik von Lobbyverbänden (RA 
Mohr in NVwZ 2015, Seite 408f mit dem Titel „Sonderrecht für die Kommune als boden-
schutzrechtliche Zustandsstörerin?“). 

Im jüngsten (nunmehr 4.) Gerichtsverfahren wurde nach 3 1/2stündiger Verhandlung am 
15.3.2016 auf dringende Anregung des HessVGH ein Widerrufsvergleich dergestalt ge-
schlossen, dass  

- das Land keine der bis Ende 2015 bereits angefallenen Sanierungskosten (mehr 
als 5 Mio €) mehr gegen die Kommune geltend macht, 

- die Stadt von den voraussichtlich bis 2030 anfallenden Kosten von 8 Mio € maximal 
nur 1,6 Mio. € zu zahlen hat, 

- dies in jährlichen Raten von je 75.000 € jeweils zum 1.7. geschieht 

- und dies letztlich nur insofern, als tatsächlich Kosten in dieser Höhe anfallen. 

- Bei niedrigeren Kosten reduziert sich die Anzahl der o.g. Jahreszahlungen. Höhere 
Kosten dagegen gehen allein zu Lasten des Landes. 

- Mit o.g. Vergleichsabreden sind alle Ansprüche des Landes aus dem Störfall Rat-
hausstraße 33 abgegolten. 

- Der Vergleich kann bis 15.6.2016 widerrufen werden. 

Die Gesamtkosten werden letztlich also im Verhältnis von 20% (Stadt) zu 80% (Land) auf-
geteilt. Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber den früheren Vorstellungen des 
Landes (mindestens 50% : 50%). Auf das beigefügte Sitzungsprotokoll des Gerichts vom 
15.03.2016 wird verwiesen. 























































TOP:                     Viernheim, den 17.05.2016 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 910-62 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: VL-42-2016/XVIII 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

02.06.2016  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsför-
derung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im 
Rahmen der Schuldenoptimierung 

Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung bestimmt wegen Neukonstituie-
rung zum Abschluss von Krediten sowie von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der 
Schuldenoptimierung folgende fünf ordentliche Mitglieder und fünf Vertreter, die diesen 
Aufgabenbereich wahrnehmen: 

(Die Bestimmung der Personen, die o.g. Aufgabenbereich wahrnehmen, soll in der Sitzung 
erfolgen.) 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Aktives Zins- und Schuldenmanagement dient der Minimierung von Zinsaufwendungen 
und Zinsänderungsrisiken. Hierfür können auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt 
werden, um bestimmte Risiken am Finanzmarkt gezielt abzusichern. So kann zum Beispiel 
ein aktuell günstiges Zinsniveau für künftige Prolongationen bzw. Umschuldungen gesi-
chert oder durch die Umwandlung von langfristigen in kurzfristige Zinsbindungen von nied-
rigen oder fallenden Zinsen am Kapitalmarkt profitiert werden. 

Die Stadtverordneten-Versammlung hat daraufhin in ihrer Sitzung vom 20.04.2007 jeweils 
ein Mitglied und ein Vertreter jeder stimmberechtigten Fraktion des Haupt- und Finanzaus-
schusses / Wirtschaftsförderung ermächtigt, Zinssicherungsinstrumente im Rahmen der 
Schuldenoptimierung und bei Neuaufnahmen von Krediten abzuschließen (s. Anlage 2). 
Des Weiteren entscheiden die Mitglieder des Zinsgremiums ebenfalls über die Aufnahme 
regulärer Festzinskredite, die aufgrund der momentan vorherrschenden Niedrigzinsphase 
vorrangig abgeschlossen werden. 
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Durch die Übertragung auf die vom Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung 
bestimmten Mitglieder wird eine kurzfristige Reaktion auf die sich schnell verändernde Si-
tuation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ermöglicht. Zudem müssen Zinskonditionen inner-
halb weniger Stunden abgenommen werden, ansonsten halten die Banken ihre Konditio-
nen nicht mehr aufrecht. 
Die Verwaltung handelt dann auf Grundlage der Beschlüsse der jeweiligen Mitglieder.  
Eigens hierzu wurden „Arbeitsrichtlinien zum Einsatz von Zinssicherungsinstrumente in 
der Kreditwirtschaft der Stadt Viernheim“ beschlossen, die zur Kenntnisnahme beigefügt 
sind (Anlage 1). 

Das Kämmereiamt kann aufgrund dieser Arbeitsrichtlinien sowohl den festen als auch den 
variablen Zinsmarkt auf das für die Stadt Viernheim beste Angebot hin überprüfen.  

Der Meinungsaustausch der einzelnen Mitglieder des Zinsgremiums zur Bildung einer ein-
heitlichen Zinsmeinung hat sich in der Vergangenheit dahingehend bewährt, dass hier-
durch der günstige Festzinsmarkt gesichert werden konnte. 

Bisher waren im Zinsgremium vertreten: 

CDU-Fraktion Volker Ergler, Vertreter Jürgen Gutperle 

SPD-Fraktion Jutta Schmiddem, Vertreter Thomas Klingenstein 

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen Manfred Winkenbach, Vertreter Thomas Kolb 
 
Infolge des Kommunalwahlergebnisses 2016 und der sich daraus ergebenden Sitzvertei-
lung im Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung sind gemäß des o.g. Grund-
satzbeschlusses der Stadtverordneten-Versammlung fünf Mitglieder sowie deren Vertre-
ter zu bestimmen.  
 
Die bisherige Anzahl der Mitglieder im Zinsgremium erlaubte es, in dem eng bemessenen 
Zeitraum bis zum Abschluss des Finanzgeschäfts, einen Konsens zu finden. Die künftige 
Zusammenarbeit wird zeigen, ob sich die Verfahrensweise mit zwei weiteren Mitgliedern 
bewährt. Sollte eine Reduzierung der Mitgliederanzahl als effizienter angesehen werden, 
müsste ein neuer Grundsatzbeschluss durch die Stadtverordneten-Versammlung herbei-
geführt werden. 
 



Anlage 1 

Arbeitsrichtlinien zum Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten in der 
Kreditwirtschaft der Stadt Viernheim 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Viernheim hat in ihrer Sitzung vom 
20.04.2007 die folgenden Richtlinien erlassen:  
 
1 Zweck und Anwendungsbereich 
 
(1) Mit diesen Arbeitsrichtlinien wird der Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten 
(Zuständigkeiten, Ablauf, Informations- und Prüfungspflichten etc.) bei der Stadt 
Viernheim geregelt. Die Arbeitsrichtlinien gelten entsprechend der im folgenden 
beschriebenen Zuständigkeiten für den Haupt- und Finanzausschuss / 
Wirtschaftsförderung oder Mitglieder dessen. 
Bei Neuaufnahme eines Kredites gelten diese Arbeitsrichtlinien analog. 
 
Der Markt der angebotenen Zinssicherungsinstrumenten ist sehr vielfältig und 
unterliegt ständigen Veränderungen. Die im Folgenden dargestellten Instrumente 
sind daher nicht abschließend und der Einsatz weiterer bzw. die Kombination solcher 
Instrumente sind zulässig, soweit damit den Intentionen dieser Arbeitsrichtlinien 
Rechnung getragen wird. 
 
(2) Derivative Finanzierungsinstrumente eröffnen eine Flexibilität für das kommunale 
Kreditmanagement mit dem Ziel der Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und der 
Optimierung von Kreditkonditionen bei einer aktiven Darlehensüberwachung und       
-gestaltung. 
 
(3) Der Einsatz von Zinsderivaten ist sowohl für bereits bestehende Verbindlichkeiten 
als auch bei Neuaufnahmen von Krediten zulässig. Der Abschluss derivativer 
Zinssicherungsinstrumente darf ausschließlich zu Sicherungszwecken erfolgen. Eine 
Geldanlage oder ein Handel mit derivativen Finanzierungsinstrumenten ist nicht 
zulässig (Spekulationsverbot). 
 
 
 
2 Begriffsbestimmungen 
 
-Zinsderivate 
 
Zinsderivate sind separate, von der Überlassung der Darlehenssumme zu 
unterscheidende Rechtsgeschäfte (ohne Finanzierungsfunktion), die sich auf die 
Modalitäten der Zinszahlung beziehen und damit die Zinszahlungsströme 
beeinflussen. Das Grundgeschäft „Kommunalkredit“ bleibt während der gesamten 
Laufzeit unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Zins-Swap 
 
Ein Zins-Swap ist eine Vereinbarung über einen Zinstausch („fest“ gegen „variabel“ 
oder umgekehrt) für eine festgelegte Laufzeit auf Basis eines fiktiven Kapital-
betrages, d.h. ohne Überlassung von Kapital. Der Zins-Swap kann entweder aus 
einem Receiver-Swap (Empfänger-Swap) oder einem Payer-Swap (Zahler-Swap) 
bestehen. 
 
 

-Receiver-Swap ist die Vereinbarung über den Empfang eines 
Festzinssatzes und der Zahlung von variablen Zinsen. Der Zinstausch 
beinhaltet keine Überlassung von Liquidität (Darlehen). Die 
Tauschvereinbarung ist ein vom Kredit unabhängiges Rechtsgeschäft. 
Die Markterwartung bei Abschluss ist ein gleich bleibendes, tendenziell 
eher sinkendes Zinsniveau am Geldmarkt. 

 
-Payer-Swap ist die Vereinbarung über die Zahlung eines 
Festzinssatzes und den Empfang von variablen Zinsen. Der Zinstausch 
beinhaltet keine Überlassung von Liquidität (Darlehen). Die 
Tauschvereinbarung ist ein vom Kredit unabhängiges Rechtsgeschäft. 
Die Markterwartung bei Abschluss ist ein gleich bleibendes, tendenziell 
eher steigendes Zinsniveau am Kapitalmarkt. 

 
-Forward-Swap 
 
Der Forward-Swap ist ein vom Grundgeschäft (Darlehensvereinbarung) losgelöstes 
Rechtsgeschäft über einen Tausch eines festen Zinssatzes in einen variablen (z.B. 6-
Monats-Euribor) oder umgekehrt. Der Zinstausch erfolgt für eine in der Zukunft 
liegende, festgelegte Laufzeit auf Basis eines bestimmten Kapitalbetrages, d.h. ohne 
Überlassung von Kapital. 
 
 
-Cap, Floor, Collar 
 
Bei einem Cap („Deckel“) wird gegen Zahlung einer Prämie eine Zinsobergrenze 
garantiert. Die festgelegte Zinsobergrenze wird während der Laufzeit nicht 
überstiegen (Zinsbegrenzungsgeschäft), ein eventueller Ausgleich ist vom Verkäufer 
des Cap (Kreditinstitut) zu übernehmen. 
 
Bei einem Floor („Boden“) wird eine Zinsuntergrenze festgelegt, die der variable Zins 
nicht unterschreiten darf. 
 
Ein Collar ist die Kombination eines Cap mit einem Floor, d.h. es werden gleichzeitig 
Vereinbarungen über eine Zinsobergrenze (Cap als Zinssicherung, für die der Kunde 
eine Prämie zahlt) und eine Zinsuntergrenze (Floor als Zinsfixierung, für die der 
Kunde eine Prämie erhält) getroffen. Somit wird ein Zinskorridor festgelegt. 
 
 
 
 
 



 

3 Verfahren beim Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten 
 
3.1 Voraussetzungen 
 
3.1.1 Konnexitätsgrundsatz 
 
Zinssicherungsinstrumente dürfen nur zur Optimierung der Kreditkonditionen und zur 
Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossen werden (Spekulationsverbot). 
Sie müssen immer in einem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einem 
Grundgeschäft stehen (zeitliche und sachliche Konnexität). Vom zugrunde liegenden 
Kreditgeschäft losgelöste Zinssicherungsgeschäfte sind nicht zulässig. 
 
 
3.1.2 Mindestvolumen 
 
Das dem Zinssicherungsinstrument zugrunde liegende Kreditgeschäft sollte aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen ein Volumen von 1 Mio. € nicht unterschreiten. 
Ausnahmen sind grundsätzlich zulässig und im Einzelfall zu begründen. 
 
 
3.1.3 Marktbeobachtungen 
 
Die der Entscheidung zur Wirtschaftlichkeit eines Zinssicherungsinstrumentes 
zugrunde liegende Einschätzung der Zinsentwicklung bedarf einer intensiven 
Marktbeobachtung. Eine regelmäßige Analyse und Bewertung der Zinsentwicklung 
(Zinsstrukturkurven, Zinsentwicklungsübersichten) basierend auf Marktein-
schätzungen des Kämmereiamtes sind dem Haupt- und Finanzausschuss / 
Wirtschaftsförderung oder den bestimmten Mitgliedern vorzulegen. Marktanalysen 
und –bewertungen von verschiedenen Kreditinstituten sind in die Einschätzung der 
Zinsentwicklung einzubeziehen. 
 
 
3.2 Geschäftspartner 
 
Verträge zu Zinssicherungsinstrumenten (einschließlich evtl. Rahmenverträge) sind 
nur mit Banken abzuschließen, die der Stadt Viernheim auch konventionelle 
Bankdienstleistungen anbieten (Hausbankfunktion) und einer Sicherungseinrichtung 
des Deutschen Bankgewerbes oder einer vergleichbaren Einrichtung angehören. 
Geschäftsabschlüsse mit sonstigen Anbietern sind unzulässig.  
 
 
3.3 Zuständigkeiten 
 
(1) Zuständig für die Vorbereitung und die Abwicklung von Zinssicherungsgeschäften 
ist das Kämmereiamt. 
 
(2) Basierend auf der Dokumentation der vorliegenden Angebote entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung bzw. die von ihm bestimmten 
Mitglieder, mit wem und zu welchen Konditionen der Einsatz eines 
Zinssicherungsinstrumentes vereinbart wird. 



 

(3) Ist eine Person des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförderung bzw. 
die von ihm bestimmten Mitglieder krankheits- oder urlaubsbedingt verhindert, ist 
jeweils vorab eine Person zur Vertretung zu benennen, so dass der Personenkreis 
entscheidungsfähig ist. 
 
(4) Personen des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförderung oder die von 
ihm bestimmten Mitglieder dürfen aufgrund einer Interessenskollision weder beratend 
noch entscheidend mitwirken. 
 
(5) Eine Berichterstattung bzgl. der Zinsentwicklung in Form einer Chancen-, 
Risikobetrachtung und Szenarienberichte erfolgt durch das Kämmereiamt. 
 
 
3.4 Verfahren 
 
(1) Vor dem Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes sind durch das Kämmerei-
amt grundsätzlich mehrere Angebote von verschiedenen Banken einzuholen. Die 
aktuellen Quotierungen zu den Preisen des Zinssicherungsinstrumentes sind durch 
das Kämmereiamt auszuwerten und zu dokumentieren. 
 
(2) Beim Abschluss des Derivatgeschäftes ist das „Vier-Augen-Prinzip“ zu wahren, 
d.h. zwei Mitarbeiter des Kämmereiamtes haben die Angebote der Banken auf Ihre 
Richtigkeit zu prüfen. 
 
(3) Mit einem Einzelvertrag über den Abschluss des Zinssicherungsinstrumentes 
werden die Vertragskonditionen vereinbart. Der Bürgermeister  sowie der 1. Stadtrat 
oder dessen Vertretung haben diesen rechtsverbindlich zu unterzeichnen.  
 
(4) Sofern es zum Abschluss eines allgemeinen Rahmenvertrages (Beratervertrag) 
kommt, hat dieser allgemeine Regelungen und Definitionen zu treffen, die für alle 
zwischen den Geschäftspartnern abzuschließenden Geschäfte gelten.  
 
 
3.5 Dokumentationspflichten 
 
Der Geschäftsabschluss und die Gründe für diesen sind durch folgende Unterlagen 
zu dokumentieren: 
 
-Einzelvertrag über den Abschluss des Zinssicherungsinstrumentes, 
 
-Rahmenvertrag, sofern einer abgeschlossen wurde, 
 
-Protokoll zur Angebotseinholung, -auswertung und Zuschlagserteilung, 
 
-Nachweis der Konnexität zu einem Grundgeschäft, 
 
-schriftliche Begründung des Geschäftsabschlusses unter Berücksichtigung der 
zugrunde gelegten Zinsmeinung. 
 
 
 



 

4 Kontrolle der abgeschlossenen Vereinbarungen zu 
Zinssicherungsinstrumenten 

 
Dem Kämmereiamt obliegt die ständige Kontrolle der Einhaltung der Konnexität 
zwischen dem Kreditgeschäft (Grundgeschäft) und dem Zinssicherungsgeschäft. 
Werden Zinssicherungsinstrumente eingesetzt, bei denen der Laufzeitbeginn in der 
Zukunft liegt, ist sicherzustellen, dass zum Laufzeitbeginn die Modalitäten des 
Grundgeschäftes denen des Zinssicherungsgeschäftes angepasst werden (z.B. 
Schaffung der organisatorischen  Voraussetzungen zur Kreditaufnahme oder 
Umschuldung). 
 
 
 
5 Informations- und Prüfungspflichten 
 
5.1 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
 
Am Ende der Laufzeit der einzelnen Derivate ist durch das Kämmereiamt auf der 
Grundlage der ursprünglichen Zinserwartung und der tatsächlichen Zinsentwicklung 
die Wirtschaftlichkeit der Zinssicherungsgeschäfte zu bewerten. 
 
 
5.2 Information des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförderung 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss ist unverzüglich nach Abschluss jedes 
Zinssicherungsgeschäftes durch eine zusammenfassende Dokumentation zu 
unterrichten. 
(Entfällt, sofern der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung in 
seiner Gesamtheit über den Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten im 
Rahmen der Schuldenoptimierung entscheidet.) 
 
 
 
6 Schlussbestimmung 
 
Notwendige Änderungen und Ergänzungen dieser Arbeitsrichtlinien werden vom 
Kämmereiamt veranlasst. 
 
 



Anlage 2 

A U S Z U G  �  
aus dem Protokoll-Nr.  

über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 20.04.2007 

7. Ermächtigung zum Abschluss von 
Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der 
Schuldenoptimierung. 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamt  
 

Am 28.01.2006 fand ein Workshop zur Optimierung der Zinsausgaben und zur Zinssicherung 
im Rahmen eines Zinsmanagements statt, an dem neben dem Bürgermeister und dem 
Ersten Stadtrat sowie Mitarbeitern des Kämmereiamtes die (damaligen) Stadtverordneten 
Jutta Schmiddem, Volker Ergler, Joachim  
Hermes, Reinhard Hölscher und Manfred Winkenbach teilnahmen.  
Referent war Herr Roland Eller, der seit über 15 Jahren freier Trainer, Berater und Buchautor 
ist und Banken, Sparkassen und Kommunen in Fragen des Einsatzes von Derivaten und des 
optimalen Schuldenmanagements berät.  
Zusammen mit dem Verband öffentlicher Banken hat er eine Seminarreihe für Spezialisten, 
Führungskräfte und Aufsichtsgremien entwickelt, in der neben Strategien zum 
Schuldenmanagement mit Derivaten auch die organisatorischen Voraussetzungen 
bankenunabhängig diskutiert werden.  
Aktives Zins- und Schuldenmanagement dient der Minimierung von Zinsaufwen-dungen und 
-änderungsrisiken. Hierfür werden sog. derivative Finanzinstrumente eingesetzt.  
Mit Derivaten können bestimmte Risiken am Finanzmarkt gezielt abgesichert werden. Sie 
ermöglichen zudem ein Zinsmanagement, das vom Liquiditätsmanagement weitgehend 
unabhängig ist. So kann z.B. mit Finanzderivaten ein aktuell günstiges Zinsniveau für 
künftige Prolongationen bzw. Umschuldungen gesichert oder durch die Umwandlung von 
langfristigen in kurzfristige Zinsbindungen von niedrigeren kurzfristigen oder fallenden Zinsen 
am Kapitalmarkt profitiert werden. 
Derivate werden für bestehende Kredite (Grundgeschäft mit einem bestimmten 
Kreditvolumen und festgeschriebenen Zinskonditionen) abgeschlossen. Die zugrunde 
liegenden Kreditverträge werden durch die Derivatgeschäfte nicht angetastet. 
Herr Eller referierte in diesem Workshop über einige Grundelemente diverser anwendbarer 
Zinsstrategien und die grundsätzliche Vorgehensweise beim Umgang mit dem aktiven Zins- 
und Schuldenmanagement, insbesondere mit Derivaten. 
U.a. ist es erforderlich, dass ein bestimmter Personenkreis ausgewählt wird, der sich mit den 
Entscheidungen zu den anwendbaren Zinsstrategien befasst. Die Verwaltung hält es für 
sinnvoll, dass der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) oder einzelne 
Mitglieder dessen über die von der Verwaltung ausgearbeiteten Zinsstrategien entscheidet. 
Durch die Übertragung auf den Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) bzw. die 
von ihm bestimmten Mitglieder, wird eine kurzfristige Reaktion auf die sich schnell 
verändernde Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ermöglicht. Die Verwaltung handelt 
dann auf Grundlage der Beschlüsse des Ausschusses der von ihm bestimmten Mitglieder. 
Für die Zusammenarbeit bzw. die Vorgehensweise dieses Personenkreises wurde von Herrn 
Eller eine Mindestanforderung an Risiko (sog. Ma Risk) für notwendig gehalten, welche von 
Banken angewendet wird. Auf eine öffentliche Verwaltung ist diese nicht in vollem Umfang 
anzuwenden, so dass es notwendig war, eigene „Arbeitsrichtlinien“ zu erarbeiten.  
Sowohl die weitere Vorgehensweise als auch die Arbeitsrichtlinien wurden vorab mit dem 
Personenkreis, der den Workshop besuchte und den Fraktionsvorsitzenden besprochen. 
Der Magistrat hat sich in seiner Sitzung am 26.02.2007 dafür ausgesprochen, den 
Aufgabenbereich dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. einzelnen Mitgliedern zu 
übertragen.



 

Ausschuss vorsitzender Gutperle berichtete über die Beratung in der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) am 15.03.2007. 
Das Zins- und Schuldenmanagement diene der Minimierung von Zinsaufwendungen und -
änderungsrisiken durch Einsatz von sog. derivaten Zinsinstrumenten.  Durch die 
Umwandlung von langfristigen in kurzfristige Zinsbindungen werde von niedrigen Zinsen für 
kurzfristige Kredite bzw. von Zinssenkungen profitiert. 
Die hierfür erforderlichen Entscheidungen sollten auf den Haupt- und Finanzausschuss 
übertragen werden. 
Der Ausschuss schlage einstimmig vor, dass von jeder Fraktion jeweils ein Mitglied und ein 
Stellvertreter ermächtigt wird, die entsprechenden Zustimmungen zu erteilen. 
Die Namen sollten in der Sitzung der Stv.-Versammlung bekannt gegeben werden. 

Stv.-Vorsteher Kempf teilte mit, dass  
von der CDU-Fraktion    Volker Ergler,  Vertreter Norbert Schübeler 
von der SPD-Fraktion     Jutta Schmiddem,  Vertreter Reinhardt Hölscher 
von den Grünen        Dr. Uwe Pfenning Vertreter Manfred Winkenbach 
benannt wurden. 

Es lagen keine Wortmeldungen vor. 
Beschluss: 

1. Die Stadtverordneten-Versammlung ermächtigt vom Haupt- und 
Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) jeweils ein Mitglied und 1 Vertreter 
jeder stimmberechtigten Fraktion, Zinssicherungsinstrumente im Rahmen der 
Schuldenoptimierung und bei Neuaufnahmen von Krediten abzuschließen. 

2. Die Stadtverordneten-Versammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügten 
„Arbeitsrichtlinien zum Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten in der 
Kreditwirtschaft der Stadt Viernheim“. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren      anwesend) 

Auszug: @AUSAMB@ 

 

Viernheim, den 17.05.2016 

DIE PROTOKOLLFÜHRERIN: DIE STV.-VERSAMMLUNG: 
 gez.:   W e t z e l gez.:  K e m p f 
 Oberinspektorin Stv.-Vorsteher 

F.d.A. 

 

(Bianca Wetzel) 
Oberinspektorin 
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